                                       Zuwendungsantrag gemäß Forst FRL

	Aktenzeichen: A/4-FO-2011/

	Aktenzeichen: D/5 960.3 – 2011/


An das 

Ministerium für Umwelt,
Energie und Verkehr
- Forstbehörde -

Postfach 10 24 61

66024 Saarbrücken

	Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Durchführung forstlicher Maßnahmen

	Gegenstand der Förderung:

	

	Einzelantrag: Ο                                Sammelantrag: Ο

	

	1. Hauptantragsteller

	Name:                                                             , vertreten durch:

	Anschrift:

	

	Kennnummer - ID im InVeKoS:

	

	Telefon:

	Mobiltelefon:

	Telefax:

	Email:

	

	Bank:

	Bankleitzahl:

	Kontonummer

	

	2. Einzelbegünstigte bei Sammelanträgen:

	Name:                                                                           , Telefon:

	Anschrift:

	Name:                                                                           , Telefon:

	Anschrift:

	Name:                                                                           , Telefon:

	Anschrift:


	Posteingang Forstbehörde
	weiter an Bewilligungsbehörde


Für jeden Fördertatbestand ist eine Seite auszufüllen!

	Fördergrundsatz:                  Förderung der Erstaufforstung

	Erstaufforstung bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen: Code 221 - ELF
	
	Erstaufforstung sonstiger Flächen:

Code 223 - ENLF

	
	A 2.1.1 – Kulturbegründung
	
	
	A 2.2.1 – Kulturbegründung

	
	A 2.1.2 – Kulturpflege
	
	
	A 2.2.2 – Kulturpflege

	
	A 2.1.3 – Einkommensverlustprämie
	
	
	A 2.3 –  Nachbesserung

	
	A 2.3 –  Nachbesserung
	
	


(bitte ankreuzen)

	Fragen zum Förderungsempfänger (ZWE)
	JA
	NEIN

	Der ZWE ist keine juristische Person des öffentlichen Rechts.
	
	

	Der ZWE nimmt keine Vorruhestandsbeihilfen nach Art. 23 der VO (EG) Nr. 1698/2005 (ELER) in Anspruch.
	
	

	Der prozentuale Einkommensanteil und die anteilmäßige Arbeitszeit an landwirtschaftlicher Tätigkeit des ZWE sind größer 25 %.
	
	

	Die Bescheinigung der Alterskasse der Landwirte über die Tätigkeit als Haupterwerbslandwirt ist dem Antrag beigefügt.
	
	


	Fragen zur fördernden Fläche
	JA
	NEIN

	Die forst- und umweltrechlichen Genehmigungen liegen vor. Die Vorschriften der Umweltverträglichkeitsprüfung sind eingehalten.
	
	

	Die Durchschrift der Genehmigung ist dem Antrag beigefügt.
	
	

	Wurden Zahlungsansprüche „Stilllegung“ nach VO (EG) Nr. 1782/2003 aktiviert (Direktzahlungen GAP / Stützungsregelungen f. Inh. lw. Betriebe)
	
	

	Liegenschaftskarte / Auszug aus Forstwirtschaftskarte / Luftbild o. ä. zur enwandfreien Bestimmung der Fläche und Flächengröße wurde dem Antrag beigefügt.
	
	


	Gemarkung
	Flur-

Nummer
	Parzellen-

Nummer
	Fläche in Hektar
	Boden-

punkte
	Ackerland
	Grünland
	Sonstige Flächen

	A:
	
	
	
	
	
	
	

	B:
	
	
	
	
	
	
	

	C:
	
	
	
	
	
	
	


	Pflanzen Gesamt
	Prozentanteile

LH           / WTa              / NH
	Menge /Stück

LH             / WTa              / NH

	A:                   Stück
	                /                      /        
	                  /                       /        

	B:                   Stück
	                /                      /        
	                  /                       /        

	C:                  Stück
	                /                      /        
	                  /                       /        



	Berechnung der beantragten Fördermittel:                  Kulturbegründung / Nachbesserung

	Art der Kultur
	
	Ø Pflanzenzahl/ha
	Einzelpauschalwert
	Menge
	Zuwendung/Baumart

	Laubbaumkultur
	
	Laubholz
	€/Stk
	Stk
	€

	
	
	Weißtanne
	€/Stk
	Stk
	€

	Laub-Nadelmischkultur
	
	Nadelholz
	€/Stk
	Stk
	€

	
	
	
	Gesamtzuwendung:                                                     €


oder             oder              oder            oder               oder               oder            oder             oder          

	Berechnung der beantragten Fördermittel:                  Kulturpflege

	Art der Kultur
	
	Stück/ha
	Einzelpauschalwert
	Menge
	Zuwendung/Baumart

	Laubbaumkultur
	
	500-1000 Pfl./ha
	€/Stk
	Stk
	€

	
	
	1000-2000 Pfl./ha
	€/Stk
	Stk
	€

	Laub-Nadelmischkultur
	
	2000-4000 Pfl./ha
	€/Stk
	Stk
	€

	
	
	
	Gesamtzuwendung:                                                     €


oder             oder              oder            oder               oder               oder            oder             oder          

	Berechnung der beantragten Fördermittel:                  Einkommensverlustprämie (EVP)

	Zuwendungsempfänger
	
	Ackerland.
	Bis 35 Bodenpunkte
	350 €/ha
	x ha =                        €

	Lw. Tätigkeit o. Einkommensanteil > 25 %
	
	
	>35 Bpkt je Bpkt
	8 €/ha
	x ha =                        €

	
	
	Grünland
	

	350 €/ha
	x ha =                        €

	Lw. Tätigkeit o. Einkommensanteil < 25 %
	
	Sonst. Flächen
	

	150 €/ha
	x ha =                        €

	
	
	                                                             Jährliche EVP:                                     €


Pauschalen / Förderquoten entsprechen den Werten der Rahmenregelung 2007 und sind ggf. anzupassen.

Für jeden Fördertatbestand ist eine Seite auszufüllen!

	Fördergrundsatz:                  Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung

	Förderung nichtproduktiver Investitionen: Code 227 - NPI

	
	B 7.1 – Vorarbeiten
	
	
	B 7.4 – Bodenschutzkalkung

	
	B 7.2.1 – Wiederaufforstung, Vorbau
	
	
	B 7 5 – Waldrandgestaltung

	
	B 7.2.2 – Kulturpflege
	
	
	B 7.6 – Insektizidfreier Waldschutz

	
	B 7.2.3 –  Nachbesserung
	
	
	B 7.7 – Einsatz von Rückepferden

	
	B 7.3 - Jungbestandspflege
	
	


(bitte ankreuzen)

	Fragen zum Fördertatbestand
	JA
	NEIN

	Umwandlung von Reinbeständen: Ist der Vorbestand oder der überschirmende Bestand älter als 60% der Umtriebzeit.
	
	

	Das zum Pflanzen verwendete Vermehrungsgut ist herkunftsgesichert und für den Standort geeignet, bzw. das Vermehrungsgut  wurde im eigenen Waldbesitz geworben. 
	
	

	Notwendige Gutachten, Rückfragen, Zusagen sind erfolgt  und liegen dem Antrag bei.
	
	

	Das Feinerschließungssystem ist in einem Abstand von 40 m angelegt.
	
	

	Waldbesitzungen > 200 ha stützen die beantragte Maßnahme auf die Ergebnisse der geltenden Forsteinrichtung.
	
	

	Erfolgt die Zuwendung als Anteilsfinanzierung (Kalkung, Waldrand, Waldschutz)i erfolgt die Berechnung anhand von Kostenvoranschlägen. Diese sind dem Antrag beigefügt.
	
	

	Liegenschaftskarte / Auszug aus Forstwirtschaftskarte / Luftbild o. ä. zur enwandfreien Bestimmung der Fläche und Flächengröße wurde dem Antrag beigefügt.
	
	

	Der Zuwendungsempfänger ist zum Vorsteuerabzug berechtigt.
	
	


	Gemarkung
	Flur-Nr.
	Parzellen-Nr.
	Förderfläche in ha
	Pflanzen Gesamt
	Pflanzen %

LH  / WTa / NH
	Pflanzen Stück

LH  / WTa / NH

	A:
	
	
	
	
	      /          /
	      /          /

	B:
	
	
	
	
	      /          /
	      /          /

	C:
	
	
	
	
	      /          /
	      /          /

	D:
	
	
	
	
	      /          /
	      /          /

	E:
	
	
	
	
	      /          /
	      /          /

	F:
	
	
	
	
	      /          /
	      /          /


	Berechnung der beantragten Fördermittel:                  Wiederaufforstung / Vorbau / Nachbesserung

	Art der Kultur
	
	Ø Pflanzenzahl/ha
	Einzelpauschalwert
	Menge
	Zuwendung/Baumart

	Laubbaumkultur

Naturverjüngung
	
	Laubholz
	€/Stk
	Stk
	€

	
	
	Weißtanne
	€/Stk
	Stk
	€

	Laub-Nadelmischkultur

Naturverjüngung
	
	Nadelholz
	€/Stk
	Stk
	€

	
	
	
	Gesamtzuwendung:                                                     €


oder             oder              oder            oder               oder               oder            oder             oder          oder

	Berechnung der beantragten Fördermittel:             Kulturpflege / Pflege Naturverjüngung /

                                                                                     Jungbestandspflege

	Art der Kultur
	
	Stück/ha
	Einzelpauschalwert
	Menge
	Zuwendung/Baumart

	Laubbaumkultur
	
	500 – 1000 Pfl./ha
	€/Stk
	Stk
	€

	Laub-Nadelmischkultur
	
	1000–2000 Pfl./ha
	€/Stk
	Stk
	€

	Naturverjüngung
	
	2000–3000 Pfl./ha
	€/Stk
	Stk
	€

	Jungbestandspflege / Betriebsziel
	
	Baumartenanteil
	Einzelpauschalwert
	Menge
	Zuwendung/Baumart

	Laubbaumbestand
	
	max. 20 % NH
	€ / ha
	ha
	€

	Laub / Nadelmischbestand
	
	mind. 50 % LH
	€ / ha
	ha
	€

	Nadelbaumbestand
	
	mind. 20 % LH
	€ / ha
	ha
	€

	Gesamtzuwendung
	€


oder             oder              oder            oder               oder               oder            oder             oder          oder

	Berechnung der beantragten Fördermittel:                  Anteilsfinanzierungen und Pferderücken

	Förderungstatbestand
	Maßnahmeumfang
	Zuwendungsfähige Kosten / E
	Fördersatz
	Zuwendung

	Bodenschutzkalkung
	ha
	€/to
	80 %
	€

	Waldrand: Pflanz.*Pflege
	lfm
	€/lfm
	85 %
	€

	Waldrand: Durchforstung
	lfm
	1€/lfm auf 10 m T o. 1,50 €/lfm auf 15 m T
	€

	Einsatz Rückepferd
	m³
	50% nachg. Ausgaben, max. 5 € /m³
	€

	Waldschutz: Fördersatz „Kontrolle 90 %, Bekämpfung 70 %“ der nachgewiesenen Ausgaben.
	€


Pauschalen / Förderquoten entsprechen den Werten der Rahmenregelung 2007 und sind ggf. anzupassen.
Für jeden Fördertatbestand ist eine Seite auszufüllen!

	Fördergrundsatz:                  Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse

	Förderung ist nicht konform mit ELER, Monitoring nur für GAK

	
	C 11.1 – Erstinvestitionen

	
	C 11.2 – Geschäftsführung

	
	C 13.1 – Geschäftsführung bei FBG’en vor 2007

	
	C 11.3.1 – Mobilisierungsprämie Holz durch „Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse“ (FBG)

	
	C 11.3.2 – Mobilisierungsprämie Holz durch „Forstwirtschaftliche Vereinigungen“

	
	C 13.8 - Kombinationsmodell


(bitte ankreuzen)

	Fragen zum Fördertatbestand
	JA
	NEIN

	Beim Zuwendungsempfänger handelt es sich um einen „Forstwirtschaftlichen Zusammenschluss“.
	
	

	Beim Zuwendungsempfänger handelt es sich um einen „Forstwirtschaftliche Vereinigung“.
	
	

	Die Gründung des Zusammenschlusses bzw. der Vereinigung liegt vor dem 01.01.2007
	
	

	Die Berechnung der Zuwendung soll anhand des GAK Rahmenplanes 2006 erfolgen.
	
	

	Der Zuwendungsempfänger ist zum Vorsteuerabzug berechtigt.
	
	

	Der gültige Geschäftsplan des zu Grunde liegenden Bewilligungszeitraumes ist beigefügt.
	
	

	Für die Gewährung einer Anteilsfinanzierung wurde eine ausführliche Projektbeschreibung und Kalkulationsunterlage beigefügt.
	
	

	Effizienzkriterien: Die Mindestvermarktungsmenge ohne den Anteil der „Selbstvermarkter“ ist ≥ 1,5 fm/ha Mitgliedsfläche.
	
	

	Die Mindestmitgliederfläche ohne den Anteil „Selbstvermarkter“ ist ≥ 1000 ha Waldfläche.
	
	


	Förderung von Projekten durch eine Anteilsfinanzierung

	*= max. 25.000 €/Projekt

**= max. 40.000 €/J
	nachgewiesene Ausgaben
	Förder-

quote
	Zuwendung

	Erstinvestition
	

	

	


	nach 11.1.1 (Geräte, Maschinen, WASchtzW, Anhänger, etc.)
	€
	40 %
	€

	nach 11.1.2 (Betriebsanlagen, Gebäude, Bearbeitungsplätze etc.)
	€
	40 %
	€

	nach 11.1.3 (Vorbereitende Untersuchungen, Gutachten, etc.)
	€
	40 %, *
	€

	Geschäftsführung
	

	

	


	a) Personal- und Reisekosten
	€
	Alt: 2006

GAK RP 

_______

Neu: ge-staffelt, **
	


	b) Geschäftskosten
	€
	
	


	c) Versicherungskosten
	€
	
	


	d) Kosten für Fortbildung
	€
	
	


	e) Kosten für die Zusammenfassung des Holzangebotes
	€
	
	


	Gesamtkosten der Geschäftsführung
	€
	%
	€


	Förderung von Projekten durch eine Festbetragsfinanzierung

	*= max. 5.000 €/J/Zusammenschluss oder Vereinigung
	Ziel Vermarktungsmenge
	Förder-

satz
	Zuwendung

	Mobilisierungsprämie für Holz
	

	

	


	nach 11.3.1 Überbetriebliche Zusammenfassung des Holzangebotes durch Forstbetriebsgemeinschaften
	fm
	2 €/fm, *
	€

	nach 11.3.2 Koordinierung des überregionalen Holzabsatzes durch Forstwirtschaftliche Vereinigungen)
	fm
	0,20 €/fm, *
	€


	Förderung von Projekten durch eine Festbetragsfinanzierung und Anteilsfinanzierung

	*= max. 5.000 €/J/Zusammenschluss oder Vereinigung
	Ausgaben / Ver-

markt.menge
	Förder-

quote
	Zuwendung

	Kombinationsmodell
	

	

	


	nach 14.3.6 Geschäftsführung Gesamt (Aufgliederung wie oben bereits dargestellt bitte auf Beiblatt erläutern)
	€
	70% 

(-10%/J)
	€

	nach 14.3.6 Mobilisierung von Holz, hier gem. 11.3.1
	fm
	2 €/fm
	€

	nach 14.3.6 Mobilisierung von Holz, hier gem. 11.3.2
	fm
	0,20 €/fm
	€

	Gesamtkosten des Kombinationsmodells
	

	*
	€


Pauschalen / Förderquoten entsprechen den Werten der Rahmenregelung 2007 und sind ggf. anzupassen.

Für jeden Fördertatbestand ist eine Seite auszufüllen!

	Fördergrundsatz:                  Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur

	Förderung der Verbesserung und des Ausbau der Infrastruktur: Code 125 - INFR

	
	D 16.1 – Planung, Gutachten, Begleitung

	
	D 16.1.1 – A: Neubau forstwirtschaftlicher Wege

	
	D 16.1.2 – B: Befestigung / Stabilisierung vorhandener forstwirtschaftlicher Wege

	
	D 16.1.3 – C: Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege

	
	Die notwendigen Anlagen (Durchläse, Ausweichstellen, Polterplätze, etc.) nach D 16.1.2 und bereits erkennbare zusätzliche Baumaßnahmen (Veranlassungsprinzip) nach D 16.1.3 sind bereits in die Kalkulation der Wegebaumaßnahme eingeflossen.

	
	D 16.2 – Holzkonservierungsanlagen


(bitte ankreuzen)

	Fragen zum Fördertatbestand
	JA
	NEIN

	Die Forstbetriebfläche des Zuwendungsempfängers ist ≥ 1.000 ha.
	
	

	Die für das Projekt notwendigen behördenverbindlichen Fachplanungen und Genehmigungen liegen dem Antrag bei.
	
	

	Die Maßnahme erfolgt nach den anerkannten Regeln des forstlichen Wegebaus.
	
	

	Der Zuwendungsempfänger ist zum Vorsteuerabzug berechtigt.
	
	

	Für die Gewährung einer Anteilsfinanzierung wurde eine ausführliche Projektbeschreibung und Kalkulationsunterlage beigefügt.
	
	

	Durch Maßnahmen nach 16.1.3, Veranlassungsprinzip entstehen einem Dritten Vorteile.
	
	

	Die Mindestmitgliederfläche ohne den Anteil „Selbstvermarkter“ ist ≥ 1000 ha Waldfläche.
	
	

	Die Darstellung und Berechnung der Eigen- und Sachleistungen ist beigefügt.
	
	


	Förderung von Projekten durch eine Anteilsfinanzierung

	*= Forstbetriebe ≥ 1.000 ha erhalten gekürzte Zuwendung.

z. B. zwf. Ausgaben = 1000 € davon 70% = 700 €, davon 60% = 420 € Zuwendung
	Zuwendungsfähigen Ausgaben
	Förder-

quote
	Zuwendung

	Wegebau
	

	

	


	Planung, Gutachten, Begleitung der Maßnahme
	€
	70 %,

*
	€

	Neubau forstwirtschaftlicher Wege
	€
	
	€

	Befestigung forstwirtschaftlicher Wege
	
	
	

	Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege
	€
	
	€

	Holzkonservierungsanlagen
	

	

	


	Erstmalige Investition
	€
	30 %
	€

	Eigen- und Sachleistung (max. 15% der anerkannten Bausumme)
	€
	
	€


Pauschalen / Förderquoten entsprechen den Werten der Rahmenregelung 2007 und sind ggf. anzupassen.

Die Ortsbesichtigung der Maßnahme durch den Zuwendungsempfänger und der zuständigen Behörde für die Fachprüfungen ist am __________ erfolgt.

Protokoll der Fachabteilung:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saarbrücken,___________                   _____________

                                                              Unterschrift

Ergänzende Beschreibung des Projektes und die weitere Darstellung der kalkulierten Kosten.

Darstellung der 80 % Förderquote (ohne 16.2 – Holzkonservierungsanlagen) der Eigenleistungen (Arbeits- und Sachkosten).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Allgemeine Bestimmungen für die Fördergrundsätze A bis D
	JA
	NEIN

	
	
	

	Für den Waldbesitz besteht eine konkrete Waldbrandversicherung?
	
	

	Für den Waldbesitz besteht eine Kollektiv – Waldbrandversicherung?
	
	

	Eine Zuwendung von Dritter Seite (Doppelförderung) für die beantragte Fördermaßnahme wird nicht gewährt.
	
	

	Es sind keine Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der beantragten Förderungsmaßnahme stehen zu erwarten?
	
	

	Der Zuwendungsempfänger ist Vorsteuerabzugsberechtigt.
	
	

	Der Zuwendungsempfänger vermarktet seinen Holzeinschlag selbst.
	
	


Erklärung des Antragstellers

Der Antragsteller erklärt, 
- dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides bzw. schriftlicher Erteilung der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das Ministerium für Umwelt, Bewilligungsbehörde, auch nicht begonnen wird. Als Beginn der Maßnahme gilt grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung der Arbeiten zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages.

· dass er zivilrechtlich zur Durchführung der Maßnahme berechtigt ist.

· dass ihm bekannt ist, dass von den Angaben dieses Antrages die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung abhängen. Sie sind damit subventionserhebliche Tatsachen im Sinne der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbuches. Unrichtige Angaben können als Betrug bzw. Subventionsbetrug bestraft werden. Dies gilt auch für im Rahmen des Verwendungsnachweises vorzulegende Rechnungen und Verträge sowie die Verletzung von Mitteilungspflichten. Der Antragsteller versichert daher, alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu gemacht zu haben.

· dass ihm bekannt ist, dass eine Bearbeitung des Antrages nur möglich ist, wenn dieser vollständig ausgefüllt und um alle erforderlichen Anlagen ergänzt wird.

· dass, er sich verpflichtet, die Zuwendung entsprechend den Bestimmungen der GAK - Grundsätze für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen und der ForstFRL zu verwenden, sowie die erforderliche Pflege, Nachbesserungen und Schutzmaßnahmen durchzuführen. Ihm ist bekannt, dass ein vom ihm verschuldetes Nichterreichen des Zuwendungszweckes eine Rückforderung der Zuwendung bewirken kann.

· dass er gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Fördermitteldatenbank im Saarland (SFöDG) vom 2. April 2003 (Amtsbl. S. 1402 f.) auf die Speicherung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Sinne des SFöDG und der Saarländischen Fördermitteldatenbankverordnung (SFöDVO) vom 13. Januar 2004 (Amtsbl. S. 101 ff.) hingewiesen wurde. Das für die Förderperiode 2007-2013 geltende EU-Recht verpflichtet die Mitgliedstaaten, im Interesse einer verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen mindestens einmal jährlich ein Verzeichnis zu veröffentlichten, das Auskunft gibt über die einzelnen Begünstigten, die geförderten Vorhaben bzw. die Maßnahmen, aus denen die Zuwendungen gewährt wurden, sowie die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel.
· dass ihm bekannt ist, dass für die Bewilligung und das Bewilligungsverfahren neben der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Saarland (ForstFRL) die GAK-Grundsätze für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen und die Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Haushaltsordnung des Saarlandes einschl. Anlagen (veröffentlicht im Gemeinsamem Ministerialblatt Saar 2001 S. 590 ff.) gelten und er diese anerkennt.

Zusatz für Kommunalwaldbesitzer:

Kommunen haben dem Antrag eine Stellungnahme der Kommunalaufsichtbehörde nach Nr. 3.4 VV-P-GK beizufügen, sofern die beantragte Zuwendung 50.000 € übersteigt !

	(Ort und Datum)
	(rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)


Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn
                                                                                                                        JA   Nein
Ich beantrage hiermit die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn    □    □            

Ich weiß, dass aus der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht auf die

Gewährung einer Zuwendung geschlossen werden kann. Ich bin daher willens, die Maßnahme auf eigenes finanzielles Risiko durchzuführen und vorzufinanzieren.
Ich erkläre, dass zumindest eine Vorfinanzierung möglich ist.

Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wird von Ihnen nur erteilt, wenn der Zuwendungsantrag vollständig ist.

Da die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nur in Ausnahmefällen erteilt werden kann, begründe ich meinen Antrag wie folgt (dringende sachliche und wirt-

schaftliche Gründe):

	

	

	

	

	

	

	


(Ort, Datum)                                                                (rechtsverbindliche Unterschrift)

	Vom Antragsteller nicht auszufüllen !


Der Zuwendungsantrag wurde entsprechend den rechtlichen Grundlagen

fachlich geprüft.

Prüfergebnis der Fachabteilung

	
	Der Zuwendungsantrag wird als förderwürdig eingestuft. Die Gewährung einer Landeszuwendung zur Durchführung der Maßnahme wird vorgeschlagen.

	
	Der Zuwendungsantrag wird als grundsätzlich förderwürdig eingestuft. Die Bagatellegrenze wird jedoch unterschritten.

	
	Der Zuwendungsantrag wird als grundsätzlich förderwürdig eingestuft. Von einer Förderung sollte jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen abgesehen werden. Begründung siehe unten.

	
	Der Zuwendungsantrag wird als nicht förderwürdig eingestuft.


Berechnung des Zuwendungsvorschlages durch die Fachabteilung

	Festbetragsfinanzierung

	Fördertatbestand
	Menge / Bezugsgröße

(Stk, fm, ha, lfm, m³)
	Pauschale
	Zuwendung

	
	
	€/…
	€

	
	
	€/…
	€

	
	
	€/…
	€

	Anteilsfinanzierung

	Fördertatbestand
	Menge / Bezugsgröße

(nachgewiesene Ausgaben / zuwendungsfähige Kosten, Ausgaben)
	Förderquote
	Zuwendung

	
	
	%
	€

	
	
	%
	€

	
	
	%
	€


Begründungen / Nicht zuwendungsfähigen Ausgaben sind:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr, Forstbehörde

Antrag fachlich geprüft:


	Datum, Unterschrift


